
Beck-Rechtsberater im dtv 51226

Ratgeber Nachbarrecht

Meine Rechte und Pflichten als Nachbar

Bearbeitet von
Von Prof. Dr. Dr. Herbert Grziwotz, Notar, und Roland Saller, Richter am Landgericht

2. Auflage 2019. Buch. XXI, 241 S. Kartoniert
ISBN 978 3 406 71772 7

Format (B x L): 12,4 x 19,1 cm

http://www.beck-shop.de/grziwotz-saller-ratgeber-nachbarrecht/productview.aspx?product=21805521&utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_21805521&campaign=pdf/21805521


Beck-Rechtsberater

Ratgeber

Nachbarrecht
Meine Rechte und Pflichten
als Nachbar

Von Prof. Dr. Dr. Herbert Grziwotz, Notar,
und Roland Rudolf Saller, Vorsitzender Richter
am Landgericht

2. Auflage

dtv



www.dtv.de
www.beck.de

Originalausgabe

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG,
Tumblingerstraße 21, 80337 München
© 2019. Redaktionelle Verantwortung: Verlag C.H. Beck oHG
Druck und Bindung: Druckerei C.H. Beck, Nördlingen
(Adresse der Druckerei: Wilhelmstraße 9, 80801 München)
Satz: ottomedien GmbH, Darmstadt
Umschlaggestaltung: Design Concept Krön, Puchheim
unter Verwendung eines Fotos von © Yuri Arcurs-fotolia.de
ISBN 978-3-423-51226-8 (dtv)
ISBN 978-3-406-71772-7 (C.H.Beck)
ISBN 978-3-406-71773-4 (eBook)



Vorwort

Der Philosoph Rousseau hat einmal geschrieben: „Ein Philosoph
liebt die Tartaren, um davon entbunden zu sein, seine Nachbarn
zu lieben.“ Dass dies nicht immer leicht fällt, zeigen manche Ge-
richtsstreitigkeiten. Bekannt wurde ein Fall, bei dem es um sog.
Frustzwerge ging. Ein aus der Pfalz stammender Grundstücks-
eigentümer litt unter seinem neuen Nachbarn, der aus Wuppertal
stammte. Um seinen Frust loszuwerden, stellte er im Garten selbst
entworfene Tonfiguren auf. Es handelte sich um ca. 30–35 Zenti-
meter große Gebilde, die Gartenzwergen ähnelten. Gartenzwerge
sind üblicherweise eher Ausdruck einer mehr biederen Denk-
weise. Teilweise werden sie sogar als Symbole der Engstirnigkeit
und Dummheit angesehen. Meist haben sie Gartengeräte oder
Blumen in ihren Händen. Allerdings sind in Wohnungseigen-
tumsanlagen bereits andere Arten vorgekommen. Dort hausen
mitunter sog. unanständige Gartenzwerge, die durch obszöne Ge-
sten und Betätigungen bei manchen Betrachtern Ärgernis erregen.
Möglicherweise hat sich der Pfälzer Hauseigentümer an diesen
obszönen Gartenzwergen orientiert. Jedenfalls nahmen seine
selbst gefertigten Gebilde, wie es in den Entscheidungsgründen
des Urteils heißt, atypische Posen und Gesten ein. So zeigte ein
Gartenzwerg dem Beobachter mit herausgestreckter Zunge den
erhobenen Mittelfinger („Fuck-You-Zeichen“). Ein anderer beugte
sich mit heruntergelassenen Hosen nach vorne und präsentierte
sein entblößtes Hinterteil. Ein weiterer hielt sich die Nase zu und
schloss dabei die Augen. Andere Zwerge entsprachen ihren Kolle-
gen in Gestik und Mimik. Sie streckten die Zunge heraus, zeigten
einen Vogel und bildeten schließlich mit Daumen und Zeigefinger
einen Kreis. Ein Zwerg trug eine Kapuze und verkörperte einen
auf ein Beil gestützten Scharfrichter. Ein Zwerg war an einem
Baum im Garten erhängt. Einige Zwerge hielten Schilder mit Pa-
rolen, wie z. B. „Pfälzer in die Pfalz, Wuppertaler in die Wupper!
Zieht doch endlich aus, wir wollen Frieden!“
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Der betroffene Nachbar verlangte vom „Störer“ Beseitigung der
vorhandenen Gartenzwerge und Unterlassung des Aufstellens künf-
tiger neuer Werke. Er stützte seinen Beseitigungsanspruch auf die
Verletzung seines Eigentums. Ästhetische Störungen sind jedoch
grundsätzlich keine Beeinträchtigung in diesem Sinne. Der häss-
liche Anblick auf dem Nachbargrundstück kann ebenso wie andere
Beeinträchtigungen (z. B. Lichteinfall und Fernsehempfang) nicht
abgewehrt werden. Allerdings verletzten die beanstandeten Garten-
zwerge auch das Persönlichkeitsrecht des Klägers. Die Aufstellung
der in der vorgenannten Art gestalteten Zwerge ging weit über das
hinaus, was man als Frustreaktion und im Rahmen einer ästheti-
schen Beeinträchtigung liegend auffassen kann. Auch der Einwand
des „Gartenzwerg-Eigentümers“, es handelte sich um Kunst, die
man wegen der grundrechtlich geschützten Freiheit der Kunst mit
den der Kunst eigenen Maßstäben messen müsse, ließ das Gericht
nicht gelten. Trotz ihres zweifellos künstlerischen Wertes stellten
die Zwerge eine grobe Beleidigung des Nachbarn dar. Der Eigen-
tümer habe seine vorhandene künstlerische Begabung dazu miss-
braucht, um seiner Absicht, den Nachbarn zu kränken und zu
beleidigen, eine feste Form zu geben. Grundsätzlich habe nichts
anderes zu gelten, als wenn sich der Eigentümer selbst hingestellt
und die entsprechenden beleidigenden Gesten vollführt hätte. Die
Zwerge stellten gleichsam tönerne Stellvertreter dar. Da es dem
Eigentümer nicht permanent möglich gewesen wäre, sich selbst vor
sein Haus zu stellen und die entsprechenden Gesten zu machen,
habe er die streitgegenständlichen Zwerge geschaffen und gleich-
sam für sich handeln lassen. Das Gericht weist den Schöpfer der
Gartenzwerge auf eine Möglichkeit des legalen Nachbarfrustabbaus
hin. Er könne die Zwerge am besten dann sehen, wenn er sie in
seinem eigenen Aufenthaltsbereich aufstellen würde. Er hätte dabei
zusätzlich ausreichend Gelegenheit, sich an ihnen zu erfreuen.
Gleichzeitig würde der Nachbar nicht durch die Konfrontation mit
ihrem Anblick gestört.

Dass sich Nachbarstreitigkeiten auch friedlich lösen lassen, zeigt ein
ähnlicher Fall. Auch hier hatte ein „Künstler“ in seinem Garten
einen Zwerg aufgestellt. Es handelte sich um einen sog. Hartbrand-
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wichtel. Dieser zeigte den „Stinkefinger“ und im linken Mundwin-
kel einen Teil seiner Zunge. Allerdings war in dieser Geste keine Be-
leidigung zu sehen. Auf das Verlangen dessen Nachbarn, die Figur
zu entfernen, wickelte nämlich deren Schöpfer Stoff um den Mittel-
finger und band mittels einer Schleife eine Blume daran. Die Ver-
bindung des beleidigenden Symbols mit der freundlichen Blume
ließ den beleidigenden Effekt entfallen. Vielleicht hätte dies auch in
einem anderen Nachbarstreit geholfen, in dem es wiederum um
einen Gartenzwerg ging. Die ca. 50 Zentimeter große Figur trug
einen Mantel, den sie in exhibitionistischer Pose mit beiden Händen
nach links und rechts öffnete. Im Bereich des Schritts waren männ-
liche Genitalien in nicht erigiertem Zustand zu sehen. Auch hier
verlangte der Nachbar Beseitigung des ihn störenden Zwerges. Viel-
leicht hätte auch bei diesem exhibitionistischen Gartenzwerg,
jedenfalls an der richtigen Stelle angebracht, eine Blume oder ein
Feigenblatt geholfen.

Dass ein Nachbarkonflikt im Gegensatz dazu auch eskalieren kann,
bestätigt ein Fall, der sogar das BVerfG beschäftigte. Weil sich je-
mand von seinen Nachbarn belästigt fühlte, bestellte er bei 35 Fir-
men unter dem Namen des Nachbarn Waren und Dienstleistungen
an dessen Adresse. Der Nachbar erhielt daraufhin wiederholt Liefe-
rungen, z. B. von örtlichen Apotheken, Pizzadiensten und Geträn-
kemärkten. Außerdem wurde mehrfach Heizöl geliefert und eine
Lkw-Ladung Kies auf dem Grundstück ausgekippt. Mitarbeiter des
Recyclinghofs wollten einmal seine Couch zur Entsorgung abholen
und am frühen Abend klingelte der Sanitätsnotdienst wegen an-
geblich verstopfter Toiletten. Diese Aktionen hatten für den be-
troffenen Nachbarn Schlafstörungen und die Notwendigkeit einer
psychotherapeutischen Behandlung zur Folge. Der Verursacher
hielt die vom Gericht verhängte Strafe für unangemessen und legte
dagegen Verfassungsbeschwerde ein. Dies zeigt deutlich, warum es
bei Nachbarstreitigkeiten im Kern geht: Nicht um das Recht, son-
dern um das Rechthaben. Jeder Nachbar glaubt, im Recht zu sein
und dies nahezu bis zum Letzten durchsetzen zu müssen.
Schlimmstenfalls führt der Nachbarkrieg dazu, dass ein Eigentümer
zum Wegzug gezwungen ist und hierzu seine Immobilie mög-
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licherweise sogar unter Wert veräußern muss, wenn er den Streit
nicht mehr aushält.

Der vorliegende Leitfaden kann nicht die anwaltliche Beratung im
konkreten Einzelfall ersetzen. Der Anwalt kann auch auf die landes-
rechtlichen Besonderheiten eingehen. Soll ein Konflikt dauerhaft
mit Wirkung für Rechtsnachfolger im Eigentum der benachbarten
Grundstücke gelöst werden, muss für die hierzu erforderlichen
Grundbucheintragungen ohnehin ein Notar oder eine Notarin hin-
zugezogen werden. Der Leser sollte keinesfalls unter Zuhilfenahme
dieses Buches und des Internets versuchen, eine Nachbarklage beim
Amtsgericht selbst einzureichen. Vielmehr soll die Lektüre dieses
Taschenbuchs ihn dazu veranlassen, den eigenen Standpunkt an-
hand der gesetzlichen Vorschriften und der Rechtsprechung zu
überprüfen. Vertiefte Hinweise und Nachweise zur Rechtsprechung
finden sich bei Grziwotz/Lüke/Saller, Praxishandbuch Nachbarrecht,
2. Aufl. 2013, erschienen im Verlag C. H. Beck, dessen Aufbau der
vorliegende Leitfaden zur leichteren Handhabung folgt. Sinnvoll
kann es auch sein, sich vor dem Hintergrund dieser Informationen
in die Position des Nachbarn zu versetzen. Möglicherweise lässt sich
dann der Konflikt leichter, billiger und vor allem dauerhaft lösen.
Keinesfalls soll der vorliegende Ratgeber Munition für die Kriegsfüh-
rung liefern. Schon die alten Römer wussten nämlich: „Brennt des
Nachbarn Wand, so bist du selber gefährdet.“

Regen/Deggendorf, im Frühjahr 2019 Herbert Grziwotz
Roland Rudolf Saller
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